
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/8/20 98/16/0165
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.1998

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BAO §93 Abs2;

B-VG Art130 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Bloße Mitteilungen, insbesondere Rechtsbelehrungen, stellen keinen normativen Spruch dar.

Schlagworte

Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter Belehrungen Mitteilungen Offenbare Unzuständigkeit des VwGH

Mangelnder Bescheidcharakter Mitteilungen und Rechtsbelehrungen
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